
Das neue Bilanzrecht (BilMoG)  
Auswirkungen für Stadtwerke und kommunale Unternehm en 

 
5. November 2009 ,  
Eden Hotel Wolff, München 
8. Dezember 2009 ,  
Lindner Congress Hotel, Düsseldorf 

13. Januar 2010 ,  
pentahotel, Leipzig 
4. Februar 2010 ,  
Arcotel Rubin, Hamburg 

 

Nachdem bereits der Bundestag die endgültige Fassung beschlossen hatte, wurde im April 2009 auch vom Bundesrat das 
Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) verabschiedet. Das BilMoG ist die Reaktion auf die internationalen 
Rechnungslegungsstandards (IFRS / US-GAAP) und soll dafür sorgen, dass das in Deutschland bewährte HGB-Bilanzrecht auf 
Dauer beibehalten werden kann. Der größte Teil der Vorschriften wird erstmals für die Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2010 
gelten. Aber auch für den Abschluss 2009 gibt es schon einiges zu beachten; so kann es eventuell Sinn machen, bereits für 
2009 die Bilanz nach den BilMoG-Regeln aufzustellen. Mit dem BilMoG steht damit die größte Reform des HGB seit Mitte der 
80iger Jahre unmittelbar bevor. Die Änderungen mit ihren Auswirkungen auf Jahres- und Konzernabschluss sowie die 
Steuerbilanzen werden auch erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor haben. Für Stadtwerke und kommunale 
Unternehmen sind die Auswirkungen des BilMoG auf die Netzentgelte besonders relevant. 
Es stellt sich somit für diese Unternehmen eine Vielzahl von rechtlichen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Fragen, 
da der Umgang mit den neuen Regeln des Bilanzrechts den Erfolg der Unternehmen wesentlich beeinflussen kann. 
Daher hat die Innovation Congress GmbH  speziell für Stadtwerke und kommunale Unternehmen ein Seminar entwickelt, das 
sie umfassend über Probleme, Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven bei der Umsetzung der neuen Regeln im Bilanzrecht 
informiert. 

Themen und Referenten 

Jürgen Gold , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Becker Büttner Held, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater und 
Thomas Straßer , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, INVRA Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

9.00 
Empfang mit Kaffee und Tee,  
Ausgabe der Tagungsunterlagen 
 
9.30 
Bedeutung des BilMoG für kommunale Unternehmen 
• Hintergrund und Rechtsentwicklung 
• Ziele des BilMoG 
• Weiterer Zeitplan in der Gesetzgebung  
• Anwendungsbeginn und Übergangsvorschriften 
 
Übergreifende Änderungen 
• Befreiung von der Rechnungslegung 
• Anhebung der Größenklassen im Einzel- und 

Konzernabschluss 
• Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeiten 
• Sonstige Änderungen 
 
10.30 
Kaffeepause 
 
11.00 
Wesentliche Änderungen für den Einzelabschluss 
kommunaler Unternehmen 
• Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstände 
• Geschäfts- oder Firmenwertbilanzierung 
• Bewertung von Handelspapieren zu Zeitwerten 
• Einschränkungen und Erweiterungen der 

außerplanmäßigen Abschreibungen 
• Herstellungskostendefinition 
• Neuregelungen zu Pensionsrückstellungen 
• Neuregelungen zu sonstigen Rückstellungen 
• Neuregelungen zu latenten Steuern 
• Bildung von Bewertungseinheiten u. a.  
 
12.00 
Gemeinsames Mittagessen 
 

13.00 
Erweiterung der Angabepflichten und verschärfte 
Offenlegungspflichten 
• Weitere Anhangsangaben, u. a. zu nahe stehenden 

Personen und außerbilanziellen Geschäften 
• Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel 
• Erweiterung des Lageberichts 
 
Änderungen für den Konzernabschluss 
• Erweiterung des Konzerntatbestands 
• Abschaffung der Buchwertmethode 
• Abschaffung der erfolgsneutralen „Goodwill“-

Behandlung 
• Festlegung der Erstkonsolidierungsmethode für 

assoziierte Unternehmen 
• Einführung der modifizierten Stichtagskursmethode 
 
14.30 
Kaffeepause 
 
15.00 
Auswirkungen auf Netzentgelte 
• Auswirkungen auf die Spartenrechnungen 
• Auswirkungen der Ansatz- und Bewertungs-

vorschriften auf die aufwandsgleichen Kosten und die 
Höhe des zu verzinsenden Eigenkapitals 

• BilMoG und Anreizregulierung 
 
Umstellungsprozess 
• Ablauf des Umstellungsprozesses 
• Rechnungslegungsstrategie 
 
Abschlussprüfung und Corporate Governance 
• Einrichtung und Besetzung von 

Prüfungsausschüssen 
• Auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung 
 
ca. 16.30 
Ende des Seminars 

  mit freundlicher Unterstützung von    und  



Anmeldung  
 
Ja,  ich melde mich für das Seminar   
 

Das neue Bilanzrecht (BilMoG) 
Auswirkungen für Stadtwerke und kommunale Unternehmen 
 

○ am 5. November 2009   im Eden Hotel Wolff, München 
○ am 8. Dezember 2009   im Lindner Congress Hotel, Düsseldorf 
○ am 13. Januar 2010   im pentahotel, Leipzig 
○ am 4. Februar 2010   im Arcotel Rubin, Hamburg 
 

verbindlich an. 
 

_____________________________________ 
Name     

_____________________________________ 
Vorname     

_____________________________________ 
Funktion     

_____________________________________ 
Telefon     

_____________________________________ 
E-Mail 

       Wie melde ich mich am einfachsten an?  
 
       Fax: 0221-934741-20 
       E-Mail: ICG@innovation-congress.de 
       Brief: Innovation Congress GmbH 
  Brohler Straße 13 
  50968 Köln 
       Internet: www.innovation-congress.de 
       Infotelefon: 0221-934741-0 
 

 

______________________________________________________   ○ VKU-Mitglied 
Firma 
 

______________________________ _________ _________________________ 
Straße/Postfach     PLZ  Ort 
 

______________________________ ___________________________________ 
Telefon      Telefax 
 

________________________  ___________________________________ 
Datum      Unterschrift 

 

Teilnahmegebühr (zzgl. gesetzl. MwSt.):                 895,- EUR 
Die Teilnahmegebühr beinhaltet Tagungsunterlagen, Mittagessen und 
Erfrischungen an den gebuchten Seminartagen.  
 
Vergünstigungen:  
Teilnehmer aus Unternehmen, die im Verband kommunaler 
Unternehmen e.V. (VKU) Mitglied sind, erhalten einen Rabatt von 50,- 
EUR auf die Teilnahmegebühr. 

Teilnahmebedingun gen:  
Die Teilnahmegebühr zzgl. MwSt. pro Person ist nach Erhalt der 
Rechnung/Anmeldebestätigung fällig. Ein Rücktritt (nur schriftlich) ist bis 
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn  kostenlos möglich, bis 7 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn  erstatten wir Ihnen die Hälfte der 
Teilnahmegebühr. Bei Absagen nach diesem Termin  wird Ihnen die 
Teilnahmegebühr nicht mehr erstattet. Selbstverständlich können Sie aber 
eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers schicken. 
Etwaige Programmänderungen oder Stornierungen aus dringendem 
Anlass behält sich der Veranstalter vor. 

Veranstaltungsorte:  
5. 11. 2009 
Eden Hotel Wolff 
Arnulfstrasse 4 
80335 München 
Telefon: 089-55115-0 
Telefax: 089-55115-555 
Mail: sales@ehw.de 
Internet: www.ehw.de 
EZ ab 129,- € inkl. Frühstück 

 
8. 12. 2009 
Lindner Congress Hotel 
Lütticher Straße 130 
40547 Düsseldorf 
Telefon: 0211-5997-0 
Telefax: 0211-5997-339 
Mail: info.congresshotel@lindner.de 
Internet: www.lindner.de  
EZ ab 129,- EUR inkl. Frühstück 

 
12. 1. 2010 
pentahotel 
Grosser Brockhaus 3 
04103 Leipzig 
Telefon: 0341-1292-0 
Telefax: 0341-1292-800 
Mail: info.leipzig@pentahotels.com 
Internet: www.pentahotels.com 
EZ ab 105,- € inkl. Frühstück 

 
4. 2. 2010 
ARCOTEL Rubin 
Steindamm 63 
20099 Hamburg 
Telefon: 040-241929-0 
Telefax: 040-241929-2550 
Mail: rubin@arcotel.at 
Internet: www.arcotel.at 
EZ ab 122,- € inkl. Frühstück 

Tagungsunterlagen:  
Jeder Teilnehmer erhält einen Dokumentationsordner mit den 
Vorträgen des Seminars. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, unsere 
Veranstaltung zu besuchen, können Sie diesen Ordner auch zum 
Preis von 250,- EUR zzgl. MwSt. erwerben: Telefon 0221-934741-13. 
 
Zimmerreservierung: 
Wir haben für Sie ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten 
Preisen in den Tagungshotels reserviert. Bitte nehmen Sie Ihre 
Reservierung direkt in dem entsprechenden Hotel unter Berufung auf 
das ICG-Seminar  vor. 

Datenschutzerklärung:  
Ihre Daten werden von der Innovation Congress GmbH für die 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung genutzt. Außerdem 
möchten wir Sie gerne über unsere zukünftigen Veranstaltungen 
informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre 
- jederzeit widerrufbare - Einwilligung, dass wir uns mit Ihnen per Telefon, 
Fax, E-Mail oder auf dem Postweg in Verbindung setzen und Ihre Daten 
mit anderen Firmen innerhalb und außerhalb Deutschlands austauschen 
dürfen. Sollten Sie diese Einwilligung nicht oder nur in Teilen geben 
wollen, so streichen Sie bitte die entsprechenden Passagen aus dieser 
Erklärung oder kontaktieren Sie uns unter oben stehender Adresse. 

 
 


